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Hintergrund 

Sogenannte Live-in-Hilfen, also Betreuungshilfen meist aus dem osteuropäischen Raum, die für einen 
begrenzten Zeitraum eine hilfe- oder pflegebedürAige Person im eigenen Zuhause versorgen und mit 
ihr leben, spielen schon jetzt eine tragende Rolle in der häuslichen Versorgung älterer Menschen in 
Deutschland. Mit der AnkunA der geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer-GeneraMon in einem 
Alter, in dem Hilfe- und PflegebedürAigkeit wahrscheinlicher werden, wird dieses Versorgungsmodell 
an Relevanz noch zunehmen (Leiber 2024). Da für diese ArbeitskräAe keine Registrierungspflicht be-
steht und die Arrangements oA informell sind, kann die Zahl der in PendelmigraMon lebenden Live-in-
Hilfen in Deutschland allerdings nur geschätzt werden. Die Angaben bewegen sich zwischen ca. 300.000 
und ca. 700.000 Personen (Sachverständigenrat für IntegraMon und MigraMon 2022, S. 77). 

Live-in-Versorgung bringt mit ihrer aktuell markWörmigen OrganisaMon bei fehlender staatlicher Regu-
lierung hohe Rechtsunsicherheit und missbräuchliche PrakMken und damit eine Vielzahl von prakM-
schen Problemen und moralischen Konflikten mit sich. Die Regelung durch das EU-Freizügigkeitsab-
kommen und das deutsche Arbeitszeitgesetz ist unzureichend und gewährleistet weder Fairness der 
Arbeitsbedingungen noch eine qualitaMve hochwerMge Versorgung und die längerfrisMge Tragfähigkeit 
von Live-in-Versorgungsarrangements.  

Wir, die Verfasser*innen, sehen die Live-in-Praxis als Symptom einer Krise im Langzeitversorgungssys-
tem, die sich angesichts der demographischen Entwicklung und des FachkräAemangels noch verschär-
fen wird. Allerdings wäre es aus unserer Sicht weder ethisch verantwortlich noch realisMsch und ziel-
führend, das Live-in-Modell komplec abschaffen zu wollen. Live-in-Versorgung ist schon jetzt eine Ver-
sorgungsrealität in Deutschland und es ist davon auszugehen, dass ein erheblicher Anteil häuslicher 
Versorgungsarrangements auf diesem Modell basiert und von ihm abhängig ist. Auch wenn das Live- 
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in-Modell mangels bezahlbarer AlternaMven momentan unverzichtbar erscheint, besteht angesichts 
massiver Probleme und MissbrauchsprakMken (Salami et al. 2017) allerdings dringender Handlungs- 
und Regulierungsbedarf.  

Dabei sind Live-in-Versorgungsarrangements als eine Versorgungsstruktur zu betrachten, die von ver-
schiedenen PerspekMven und Interessen, aber auch von verschränkten Vulnerabilitäten, Machtasym-
metrien und Sorgeverantwortlichkeiten geprägt sind (Ulitsa et al. 2025). Um eine faire, für alle Betei-
ligten akzeptable Gestaltung des Arrangements zu ermöglichen und damit dessen Tragfähigkeit zu för-
dern, sind die Bedürfnisse und Bedarfe aller Beteiligten angemessen zu berücksichMgen und die in die-
sen Arrangements geleistete InterakMonsarbeit unterstützend zu adressieren. Darüber hinaus bedarf 
es belastbarer wissenschaAlicher Evidenzgrundlagen, fairer öffentlicher Verständigung und offener po-
liMscher Auseinandersetzung. 

Die in diesem Papier formulierten Empfehlungen zur Ausgestaltung der Live-in-Versorgung sind das 
Ergebnis einer Diskussion im Rahmen der Arbeitstagung „Live-in-Versorgung: ZukunAs- oder Auslauf-
modell“ des von der Deutschen ForschungsgemeinschaA geförderten Projekts TriaDe „Osteuropäische 
Live-In-Hilfen in häuslichen Versorgungstriaden bei Demenz“ (Leitung Dr. Milena von Kutzleben, Prof. 
Dr. Jo Reichertz und Prof. Dr. Mark Schweda, Projektnummer 509885213). Gemeinsam mit 35 Ex-
pert*innen aus WissenschaA und Praxis sowie mit versorgenden Angehörigen mit Live-in-Erfahrung 
haben wir vom 27.–28.11.2025 am KulturwissenschaAlichen InsMtut Essen über das Thema diskuMert 
und basierend auf den Erkenntnissen der zahlreichen Forschungsprojekte zum Live-in-Modell der Be-
teiligten sowie ihres Erfahrungswissens und unter BerücksichMgung des internaMonalen Stands der For-
schung die folgenden Empfehlungen erarbeitet:  

 

1) Besondere Vulnerabilität der versorgten Person berücksichEgen  
Der überwiegende Teil der hilfe- und pflegebedürAigen Menschen in Deutschland wird zu Hause ver-
sorgt (StaMsMsches Bundesamt 2022) – mit steigender Tendenz über alle Pflegegrade hinweg (Becker 
2023, S. 8). Dies entspricht zum einen den Präferenzen der Betroffenen (Büscher et al. 2023), ist aber 
auch in Zusammenhang mit den hohen privaten Kosten im Falle einer staMonären Versorgung zu be-
trachten (Kalwitzki & Rothgang 2022). Vor diesem Hintergrund scheint Live-in-Versorgung für be-
troffene Familien oAmals alternaMvlos (Grenz & von Kutzleben 2024). 

Personen, die in Live-in-Versorgungsarrangements versorgt werden, bedürfen aufgrund ihrer Abhän-
gigkeit von der Unterstützung durch Drice im Alltag mit fortschreitender körperlicher und/oder kogni-
Mver BeeinträchMgung besonderen Schutzes. Für viele Betroffene und ihre Familien ist der Verbleib in 
der eigenen Wohnumgebung prioritär. Die Potenziale häuslicher Versorgung wie Erhalt und Förderung 
von Autonomie und Teilhabechancen sowie der kogniMven Fähigkeiten könnten durch eine gezielte Un-
terstützung und rechtssichere Rahmung von Live-in-Versorgungsarrangements genutzt und gefördert 
werden. Hierzu bedarf es entsprechender gesetzliche Rahmenbedingungen ebenso wie Schulung und  
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ggfs. Qualifizierung von Live-in-Hilfen, Qualitätsstandards und Monitoring der Versorgungsprozesse so-
wie strukturelle Entlastung (z. B. im Rahmen gemischter Versorgungsarrangements).  

 

2) Live-in-Hilfen brauchen klare und sichere Arbeitsbedingungen in ge-
mischten Versorgungsarrangements 

Live-in Hilfen sind auf ihre BeschäAigung in Deutschland meist finanziell angewiesen und sind ange-
sichts ihrer prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen ebenfalls als vulnerabel anzusehen. Es bedarf 
zunächst der Sicherstellung formeller Verträge mit klar definierten Rechten und Pflichten. Dies bein-
haltet Regelungen zu Arbeitszeiten, Privatsphäre und Freizeit sowie transparente Lohnzahlungsmecha-
nismen, einschließlich bezahlten Urlaubs sowie Steuern und Sozialversicherungsabgaben auf die kom-
plece Vergütung. Außerdem sollten die Aufgaben von Live-in-ArbeitskräAen klar definiert und deutlich 
von medizinisch-pflegerischen Maßnahmen oder erweiterten Haushaltsdienstleistungen abgegrenzt 
werden. Dafür bedarf es ausformulierter Stellenbeschreibungen.  

Live-in-Versorgungsarrangements, die eine Alleinzuständigkeit für eine Person rund um die Uhr, also 
tagsüber und in der Nacht, voraussetzen, sind nicht akzeptabel und verstoßen gegen geltendes deut-
sches Arbeitsrecht. Zur Entlastung der Live-in-Hilfen und Vermeidung ausbeuterischer Arbeitsbedin-
gungen bei gleichzeiMger Sicherstellung der Versorgung müssen Familien Zugang zu niedrigschwelligen 
und erschwinglichen Betreuungsmöglichkeiten haben, ohne Kosten und Risiken auf die Live-in-Hilfen 
abzuwälzen. Live-in-Versorgung sollte in einen interprofessionellen Versorgungsmix eingebecet wer-
den. In diesem Rahmen muss die Zusammenarbeit von Medizin (insbesondere hausärztliche Versor-
gung), ambulanten Diensten, zusätzlichen Betreuungsangeboten wie z. B. Tagespflege und häuslicher 
Versorgung geklärt und strukturell gefördert werden. 

Einen rechtssicheren Rahmen könnte im deutschen Kontext insbesondere das Angestelltenmodell (vgl. 
Leiber 2024) bieten, weshalb dieses Modell Vorrang vor dem Entsende- und dem Selbstständigenmo-
dell haben sollte. Hier kann auf die Erfahrungen von Modellprojekten von Wohlfahrtsverbänden wie 
CariFair1 (Caritas) und FairCare2 (Diakonie) zurückgegriffen werden, die Live-in-Hilfen als Angestellte 
ausschließlich in KombinaMon mit weiteren Diensten (die auch der Qualitätskontrolle dienen) als kom-
plementäre Lösung im Rahmen eines gemischten Pflegearrangements vorsehen. 

 

 

 

 

 
1  hIps://www.caritas.de/hilfeundberatung/ratgeber/alter/pflege/haushaltshilfen-legal-beschae0igen 
2  hIps://vij-wuerIemberg.de/faircare 
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3) Angehörige in ihrer Rolle stärken, qualitätsgesicherte Unterstützung 
durch offizielle und unabhängige MiOlerstellen  

Live-in-Versorgungsarrangements sind auf Angehörige als Manager*innen und Ko-Pflegende in einem 
gemischten Setng angewiesen. Versorgende Angehörige brauchen finanzielle Unterstützung sowie In-
formaMon und Beratung zu Gestaltung und Management des Arrangements sowie verbesserte Maß-
nahmen zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Um das Modell zukunAsfähig zu machen, muss der 
FunkMonswandel der Familie berücksichMg werden und das Verständnis von Familie muss entspre-
chend den gesellschaAlichen Realitäten (z. B. long distance caregiving Patchworkfamilien, gleichge-
schlechtliche PartnerschaAen mit und ohne Kinder etc.) erweitert werden, was sich dann auch in Un-
terstützungsleistungen und -angeboten widerspiegeln muss. 

Für längerfrisMg tragfähige Live-in-Versorgungsarrangements bedarf es einer beziehungsorienMerten 
Unterstützung. Angehörige und Live-in-Hilfen müssen auf ihre Rolle vorbereitet werden. Sorgeverant-
wortung und Verantwortungsbereiche müssen geklärt werden und es bedarf einer Vermiclung bei 
Konflikten – auch mit den Agenturen. Dies kann durch eigens dafür eingerichtete unabhängige Stellen 
mit MiclerfunkMon übernommen werden, z. B. auf kommunaler Ebene (z. B. bei den Pflegestützpunk-
ten) oder als FunkMonsübernahme durch Personen aus Wohlfahrtseinrichtungen (z. B. die Caritas mit 
CariFair oder die Diakonie mit FairCare). Ein solches Angebot sollte konMnuierlich und begleitend be-
stehen und bei einer direkten staatlichen Förderung (vgl. Leiber & Rossow 2022) des Arrangements 
verpflichtend sein. 

Die direkt in die Live-in-Versorgungsarrangements involvierten Akteure benöMgen eine stabile Basis für 
AbsMmmung und Beratung. Die Sozialpartner sollten eine wichMge Rolle spielen und stärker in die Über-
wachung und Regulierung des Sektors einbezogen werden. Die GewerkschaAen, die sich bereits jetzt 
akMv dafür einsetzen, Live-In-Hilfen zu vertreten, sollen in ihrer transnaMonalen Zusammenarbeit mit 
den Sendeländern unterstützt werden. 

 

4) Qualifizierung und Bildung der Live-in-Hilfen und beteiligter Akteure 
Qualifizierungs- und Bildungsmaßnahmen für Live-in-Hilfen, die sich an einheitlichen und rechtsver-
bindlichen Mindeststandards orienMeren, sind sowohl vor Antric einer solchen TäMgkeit als auch be-
gleitend unerlässlich. Dies umfasst die DefiniMon von Kernkompetenzen, Aufgabenbereichen und Qua-
litätsanforderungen.  

Standardisierte Qualifizierungsprogramme sollten neben der Vermiclung sprachlicher und interkultu-
reller Kompetenzen grundpflegerische Fähigkeiten, Verantwortlichkeiten und Auvlärung über Arbeit-
nehmerrechte beinhalten, damit Live-in-Hilfen effekMv kommunizieren, ihre Rechte geltend machen 
und Versorgungsaufgaben sicher für sich selbst und die versorgte Person ausführen können. Die Pro-
gramme sollten auf die Bedürfnisse der PflegebedürAigen (z. B. Versorgung von Menschen mit De-
menz) und die strukturellen Herausforderungen der BetreuungskräAe zugeschnicen sein. PrävenMve 



                                                                                           
 
 

5 
Empfehlungen zur zukün0igen Ausgestaltung der Live-in-Versorgung in Deutschland, versendet an das Bundes-
gesundheitsministerium (BMG) am 20.04.2026 

 

Ansätze wie Resilienz- und Selbstwirksamkeitstraining und KonfliktprävenMon sollten integriert wer-
den.  

Ein solches einheitliches und transnaMonales Ausbildungs- und ZerMfizierungsprogramm für internaM-
onale Live-In-Hilfen sollte staatlich kontrolliert und staatlich gefördert werden und grundsätzlich nach 
dem Prinzip „der Arbeitgeber zahlt“ funkMonieren.  

Aus- und Weiterbildungskonzepte sollten nicht nur Live-in-Hilfen, sondern auch versorgende Familien 
adressieren. Gemeinsame Lehr- und Lernformate, die die gemeinsame BewälMgung von Versorgungs-
aufgaben themaMsieren, sollten erprobt und evaluiert werden. Neben Angehörigen sollten auch wei-
tere für das Versorgungsarrangement relevante Akteure, z. B. Vertreter*innen von Vermiclungsagen-
turen, ambulante Pflegedienste und Hausärzt*innen, von Aus- und Weiterbildungsangeboten ange-
sprochen werden. Neben formalen Inhalten zu den rechtlichen Rahmenbedingungen von Live-in-Ver-
sorgungsarrangements sollten diese Maßnahmen insbesondere auch Aspekte wie alltäglicher Rassis-
mus, Sexismus und diskriminierende PrakMken sowie eine kriMsche Reflexion über unterschiedliche 
Auffassungen von Sorge und Versorgung umfassen (Palenga-Möllenbeck &Fiebig-Spindler 2025). 

 

5) Private VermiOlungsagenturen als Akteure in die Pflicht nehmen 
Die Vermiclung ist als eine notwendige Komponente des Live-in-Modells zu betrachten, die nicht ab-
geschaw werden kann. Sie ist jedoch staatlich zu regeln und zu kontrollieren. Außerdem bedarf es einer 
obligatorischen Registrierung der in Deutschland täMgen Agenturen und Live-in-Hilfen. Agenturen müs-
sen Mindeststandards hinsichtlich Erreichbarkeit, Qualität und regelmäßiger Beratung der Arbeits-
kräAe und der Familien, auch in KonflikWällen, sowie der Qualifizierung der Live-in-Hilfen erfüllen. Um 
eine für die Nutzenden notwendige Transparenz herzustellen, empfehlen wir eine entsprechende Zer-
Mfizierung der Agenturen. Öffentliche Förderung sollte bei agenturvermicelten Live-in-Arrangement an 
die Erfüllung dieser Mindeststandards geknüpA werden. 

Hauptziele einer guten Vermiclungspraxis sind u.a. die Vermiclung zwischen widersprüchlichen Erwar-
tungen, Verhandlung von Sprachkompetenzen, Sicherung der KonMnuität der Versorgung und guter 
Arbeitsbedingungen, konMnuierliche Beratung, Schulung und Verwaltung transnaMonaler bürokraM-
scher Anforderungen, die sowohl Arbeitnehmer als auch Haushalte betreffen. 

Um faire und transparente EinstellungsprakMken zu gewährleisten, kann der Globale Verhaltenskodex 
der WeltgesundheitsorganisaMon WHO für die internaMonale Anwerbung von Gesundheitspersonal als 
Vorbild dienen (WHO 2010) und an naMonale, EU- und transnaMonale Rechtsrahmen angepasst wer-
den. 
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6) EinbeOung von Live-in-Versorgung in naEonale, länderspezifische und 
kommunale Pflegeplanung  

Live-in-Hilfen nehmen einen wachsenden Stellenwert in der häuslichen Versorgung ein, ihre Zahl dürAe 
miclerweile in etwa mit der im ambulanten Bereich beschäAigten PflegekräAe vergleichbar sein (Sta-
MsMsches Bundesamt 2023). Umso erstaunlicher ist es angesichts der Relevanz des Live-in-Modells für 
die Sicherung und Aufrechterhaltung der häuslichen Langzeitversorgung, dass diese Ressource im Be-
richt der Bund-Länder-Arbeitsgruppe ZukunGspakt Pflege und den darin enthaltenen Empfehlungen 
nicht adressiert wird. Das Bundesministerium für Gesundheit will im Rahmen einer Pflegereform die 
„Durchführung einer bürokraIearmen und zielorienIerten kommunalen Pflegeplanung“ fördern und 
„sukzessive einen möglichst einheitlichen, bundesweit gülIgen Standard für eine wirkungsorienIerte 
Pflegebedarfsplanung etablieren“. GleichzeiMg soll gemeinsam mit den Ländern „eine kommunale (in-
tegrierte) Pflege- und Sozialplanung“ gefördert werden3. Hierbei sollte die Frage der Ausgestaltung und 
Einbecung der Live-in-Versorgung in Deutschland in die Umsetzung einer nachhalMgen Pflegereform 
mit integrierter naMonaler, länderspezifischer und kommunaler Pflege- und Sozialplanung unbedingt 
mitgedacht werden.   

Für die europäische und Bundesebene gilt es hier insbesondere Fragen der transnationalen Verant-
wortung und arbeitsrechtlicher Regulierungen zu klären und Rahmenbedingungen für eine Qualitäts-
sicherung und für die Regulierung von Vermittlungsagenturen zu schaffen. Auf die Pflegeplanung auf 
Länderebene entfallen die Anwendung von Qualitätskriterien, Förderprogramme, Landespflegepläne 
und das Monitoring der Live-In Entwicklung. Für die kommunale Pflegeplanung wird die praktische 
Umsetzung, Integration und Entlastung mittels Bedarfsermittlung, Schulungen, gemischten Versor-
gungsangebote und lokalen Registern wichtiger Bestandteil sein. 

 

7) TransnaEonale PerspekEve 
Bei der zukünAigen Regelung und Ausgestaltung der Live-in-Versorgung sind naMonale und internaMo-
nale wissenschaAliche Evidenz systemaMsch zu berücksichMgen. Für effekMve und faire Lösungen ist das 
Modell der Live-in-Versorgung unter einer transnaMonalen PerspekMve zu diskuMeren und zu gestalten. 
Es sind transnaMonale Absprachen und Regelungen bzgl. Care Chains (globale Betreuungskecen) und 
Care Drains (Abwanderung von Versorgungspotenzial aus den HerkunAsländern der Live-in-Hilfen) auf 
Basis länderübergreifender und länderspezifischer Evidenz erforderlich. Die Zusammenarbeit mit den 
Entsendeländern muss forciert werden, um sich gemeinsam mit den sozialen und wirtschaAlichen Kos-
ten dieser Form von MigraMon auseinanderzusetzen und Verantwortung für Live-in-Hilfen zu überneh-
men, die durch PendelmigraMon und Entsendung weiterhin Beiträge zum heimatlichen Sozialsystem 

 
3  Zukun0spakt Pflege. hIps://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/zukun0s-

pakt-pflege-11-12-2025 
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leisten und gleichzeiMg die häusliche Langezeitversorgung in Deutschland stabilisieren (Palenga-Möl-
lenbeck & Fiebig-Spindler 2025). 

 

8) Modellprojekte und Forschungsförderung 

Darüber hinaus sollte der Bund geeignete Förderformate für weitere Forschung zur Live-in-Versorgung 
aufsetzen. Ziel muss zunächst eine präzisiere Beschreibung und Bestandsaufnahme des Ist-Zustandes 
in Deutschland sein. Dazu gehören belastbare quanMtaMve Erhebungen zur Anzahl, Struktur und Ver-
teilung der Arrangements. Daneben ist verMefende qualitaMve Forschung zu den Dynamiken und Kon-
flikten in Live-in-Triaden sowie Forschung zur KonzepMon, Umsetzung und EvaluaMon von Pilot- und 
Modellprojekten zu prüfen. Um das „Unlösbarkeits-Dilemma“ bezüglich der Einhaltung von Arbeitszei-
ten im Live-in-Modell aufzulösen und die Prekarität des Privathaushalts als Ort entgrenzter Arbeit zu 
beheben, sind explizit auch Möglichkeiten zur Etablierung von Live-out-Setngs, die Arbeitsort und 
Wohnort trennen, zu entwickeln und zu prüfen. Die Realisierung solcher AlternaMven sind in kommu-
nale Verantwortung zu geben (vgl. Grenz et al. 2025).  

Die wissenschaAliche BegleiWorschung ist interdisziplinär anzulegen, wobei sowohl sozial- und geistes- 
als auch versorgungs- und gesundheitswissenschaAliche PerspekMven zu berücksichMgen sind. Weitere 
Forschung hat keine aufschiebende Wirkung für die dringend notwendige Reformierung der Live-in-
Versorgung und ihrer Rahmenbedingungen! 
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